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Forderrichtlinie: Migrationsberatung im Land Bremen?

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land Bremen gewahrt nach Maf3gabe der Verwaltungsvorschriften zu § 23 und zu § 44
Landeshaushaltsordnung (LHO)? und nach dieser Richtlinie Zuwendungen fiir die Beratung
von zugewanderten Menschen in Bremen.

Zweck der Zuwendung ist die Forderung eines migrationsspezifischen Informations- und
Beratungsangebots nach sozialpddagogischen Standards fir zugewanderte Menschen
unabhangig vom Aufenthaltsstatus als Teil der Integrations- und Teilhabestruktur vor Ort.

Ziel der Forderung ist die Sicherstellung eines bedarfsgerecht regional zugeordneten
Angebots an migrationsspezifischer Beratung im Bundesland Bremen, das die
Handlungskompetenz von zugewanderten Menschen im Hinblick auf die selbstandige
Lebensgestaltung friihzeitig starken soll.

Hiermit verbunden ist, die zu beratenden Personen zeitnah bei ihrer individuell bendtigten
Orientierung im neuen Lebensumfeld zu unterstitzen und ihnen ein Verstandnis der
entsprechenden relevanten Regeln und Strukturen (Systemverstandnis) zu vermitteln.

Die Beratung kann in Form von Erstberatung, Integrationsbegleitung (Case Management) und
punktueller Beratung erfolgen. Die jeweilige Beratung kann auch in digitaler Form durchgefihrt
werden.

Die Forderung erfolgt ergdnzend zur bundesfinanzierten ,Migrationsberatung fur erwachsene
Zuwanderer (MBE)“. Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr
entscheidet die Bewilligungsbehoérde aufgrund ihres pflichtgemaflen Ermessens im Rahmen
der verfiigbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Forderung

Gefordert wird die Beratung der Zielgruppe im Sinne des in Nummer 1. beschriebenen
Zuwendungszwecks.

Die Beratungsstellen unterstiitzen die Ratsuchenden in Form von:
e Hilfe zur Selbsthilfe,
e Begleitung des Integrations- und Teilhabeverlaufs,
¢ Vermittlung in Hilfesysteme (Verweisberatung),
e Uberpriifung und ggf. die individuelle Anpassung eingeleiteter MaRnahmen.

Die Schwerpunkte liegen auf der Information und der individuellen Beratung, unter anderem
e in aufenthaltsrechtlichen Fragen,

L Entsprechend der ,Grundsitze fir Férderrichtlinien der VV-LHO —s. Anlage 6 (zu Nr. 16.2 zu § 44) VV-LHO in
der Fassung vom 04.11.2024.
2 Esgilt die Anlage 2 zu VV Nr. 5.1 zu § 44: Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur
Projektforderung (ANBest-P).
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https://dms-e-fhb.land.hb-netz.de/vis/FE0E3D1D-9DC5-4931-BF6C-9E01216047A4/webdav/10177595/Grundsätze%20für%20Förderrichtlinien
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e in sozialrechtlichen Fragen,

e zum Gesundheits- und Pflegesystem,

e (ber Integrationskurse und weitere Sprachférdermalinahmen sowie die individuelle
Vermittlung in diese,

e Dbei der Integration in Bildung, Ausbildung und Arbeit, Kinderbetreuung und Schule.

Bei Bedarf sind auch Gruppenangebote als Beratungsform mit dem Schwerpunkt
Informationsvermittlung maoglich.

Gefordert werden insbesondere Projekte, die folgende Kriterien erfiillen:
e neben der Beratung in Prasenz auch Einsatz digitaler Formate,
e Berlcksichtigung regionaler Bedarfe im Land Bremen (Bremerhaven, Bremen-Nord
und Bremen-Stadt) sowie lokaler Bedarfe in den Stadtteilen,
e Erreichbarkeit mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln,
e Beratungsangebot in mehreren Sprachen,
o Mitarbeit in fachlichen Vernetzungsstrukturen,
e Regelmalige Qualifizierung der Mitarbeitenden,
¢ Niedrigschwelliger Zugang zur Zielgruppe.

3. Zuwendungsempfangende

Die Zuwendungsempfangenden missen ihren Sitz im Bundesland Bremen haben oder im
Land Bremen tatig sein.

Forderfahig im Rahmen dieser Richtlinie sind:

a) Freie Wohlfahrtsverbande im Land Bremen und ihre Mitgliedsorganisationen,
b) Sonstige Projekttrager (keine nattrlichen Personen), die tiber besondere Erfahrungen in
dem forderfahigen Bereich verflgen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Gefordert werden ausschliefRlich Vorhaben im Bundesland Bremen.

Die geforderten Organisationen sollen vorzugweise Erfahrungen in der Beratungsarbeit mit
der Zielgruppe und in der Abrechnung von Fordermitteln haben.

Wohlfahrtsverbande und ihre Mitgliedsorganisationen missen vorrangig Mittel aus der MBE-
Bundesfoérderung beantragen, bevor ihnen Mittel aus der Landesforderung gewahrt werden
kénnen. Die Senatorin fir Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (SASJI) fordert den
jeweiligen Antragstellenden aus Landesmittels dabei grundsatzlich nicht mehr Personalstellen
als diese im Rahmen der MBE-Bundesforderung beantragt haben.

5. Art und Umfang, Hbhe der Zuwendung

Zuwendungsfahig sind tatsachlich entstehende projektbezogene Sach- und Personal-
ausgaben.
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Personalausgaben:

Uber die Aufgabenbeschreibung und Qualifikationsanforderungen des Projektpersonals ist mit
der Bewilligungsbehorde auf Grundlage eines Stellenplans Einvernehmen herzustellen.
Der Stellenplan ist nach den Vorgaben der Bewilligungsbehdrde mit dem Antrag einzureichen.

Die Eingruppierung darf nur unter der Berlcksichtigung der konkreten Aufgabe und der
erforderlichen Qualifikation erfolgen. Eine Eingruppierung in die Stufen der jeweiligen
Entgeltgruppe richtet sich nach den tarifrechtlichen Bestimmungen (TV-L bzw. TV-L S).

Personalausgaben fir die Beratungstatigkeit werden bis zur Hohe des Tarifentgelts TV-L S
EG 11b bzw. TV-L EG 9b bei Vorliegen der Voraussetzungen gefordert.

MBE-Forderungen sind nur mit insgesamt mind. 0,5 Vollzeit-Aquivalent (VZA) moglich.

Sachausgaben:

Unter Sachausgaben sind u.a. folgende Ausgaben zu verstehen: Honorare,
Aufwandsentschadigungen, Miete, Reisekosten, materielle Ausstattung, Offentlichkeitsarbeit,
Gemeinkosten.

Sachausgaben sind bis zur Hoéhe von 20.000 € (incl. MwSt.) bezogen auf ein VZA
zuwendungsfahig.
Zusatzlich sind bis zu 5.000 € (incl. MwSt.) fiir Sprachmittlung pro VZA forderfahig.

Honorare werden maximal bis zur Hohe der Satze anerkannt, die in der jeweils aktuellen
Fassung der Bremerhavener ,Rahmenrichtlinie fur die Bewilligung, Auszahlungen und
Kontrolle von Zuwendungen an Stellen auRerhalb der Stadtverwaltung“® ausgewiesen werden.

Projektbezogene Mietausgaben sind anteilig férderfahig.

Projektbezogene Ausgaben fir Dienstreisen koénnen entsprechend des Bremischen
Reisekestengesetzes (BremRKG)* anerkannt werden.

Ausgaben fur Offentlichkeitsarbeit sowie fir digitale Beratung (z.B. technische Hilfsmittel,
Software usw.) sind grundsatzlich forderfahig.

Kosten fir Investitionen kénnen nur anerkannt werden, wenn sie zur Durchfiihrung des
Fordervorhabens zwingend erforderlich sind.

Der Einsatz ehrenamtlicher Personen z.B. fir die Begleitung zu Amtern oder als
Formularlotsen ist in Form von Aufwandsentschadigungen grundséatzlich bis maximal 840 €
pro Person und Jahr forderfahig.

5.1. Zuwendungsart

Die Zuwendung wird ausschlie3lich als Projektforderung gewahrt.

3 Rahmenrichtlinie fiir die Bewilligung, Auszahlung und Kontrolle von Zuwendungen an Stellen auBerhalb der
Stadtverwaltung mit Anlagen (Stand: 22.09.2023) - Transparenzportal Bremen.
4 Bremisches Reisekostengesetz (BremRKG).
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-reisekostengesetz-bremrkg-vom-24-februar-2009-169715?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/rahmenrichtlinie-fuer-die-bewilligung-auszahlung-und-kontrolle-von-zuwendungen-an-stellen-ausserhalb-der-stadtverwaltung-mit-anlagen-stand-22-09-2023-203574
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/rahmenrichtlinie-fuer-die-bewilligung-auszahlung-und-kontrolle-von-zuwendungen-an-stellen-ausserhalb-der-stadtverwaltung-mit-anlagen-stand-22-09-2023-203574
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-reisekostengesetz-bremrkg-vom-24-februar-2009-169715?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
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5.2. Finanzierungsart

Die Forderung wird grundsatzlich als Fehlbedarfsfinanzierung in Form eines nicht
rickzahlbaren Zuschusses von bis zu 95% der anerkannten forderfahigen Gesamtausgaben
gewahrt. Der Zuschuss darf die tatsdchlichen Ausgaben des Fordervorhabens nicht
Uberschreiten.

5.3. Form der Zuwendung
Die Zuwendung erfolgt in Form eines Zuschusses.
5.4. Bemessungsgrundlage
5.4.1. Qualifikation des Personals

Zur Sicherstellung einer zielgerichteten und effizienten Aufgabenerledigung missen
grundsétzlich folgende Qualifikationsmerkmale fur die beratenden Personen vorliegen:

o erfolgreicher Abschluss eines einschlagigen Bachelorstudiengangs (z. B. Soziale
Arbeit, Erziehungswissenschaften, Rechtswissenschaften, Migration und Diversitat)
oder eine vergleichbare Qualifikation, wenn diese mit konkreten Erfahrungen im
Aufgabenfeld verbunden ist,

¢ Diversity-Kompetenz,

e Sozial- und Methodenkompetenz,

e Gleichstellungskompetenz.

Beratungsrelevante Fremdsprachenkenntnisse und eigene Migrationsgeschichte sind zudem
wunschenswerte Qualifikationen bzw. Erfahrungen. Die Qualifikation des Personals ist der
Bewilligungsstelle gegeniber nachzuweisen.

Uber Eignung und Einstellung der beratenden Personen ist vorab das Einvernehmen mit der
Bewilligungsbehoérde herzustellen.

5.4.2. Gemeinkosten®

Gemeinkosten kénnen bis zu einer Hohe von 6% der beantragten Zuwendung als Pauschale
anerkannt werden, anderenfalls sind die beantragten Mittel anhand eines nachvollziehbaren
Verteilerschliissels betragsmaflig herzuleiten. Sie dirfen den Grundlagen des
Zuwendungszwecks nicht entgegenstehen.

Die Gemeinkostenpauschale darf die Hochstsumme von 20.000 € (incl. MwsSt.) nicht
Uberschreiten.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Budgets fur im Zuwendungsbescheid bewilligte einzelne Ausgabenarten kdnnen bei
begrindetem Bedarf um bis zu 20% uberschritten werden, um die Projekiziele zu erreichen.
Die erhbhten Ausgaben sind bei anderen Ausgabenpositionen einzusparen oder von dem/der

5 Anlage 6 (zu Nr. 16.2 zu § 44) VV-LHO in der Fassung vom 04.11.2024.
4
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Zuwendungsempfangenden als zusatzlicher Eigenanteil bzw. durch mdglich Drittmittel zu
tragen. Ausgenommen davon sind die Obergrenze von 20.000 € (incl. MwSt.) Sachmitteln pro
VZA und die 6% Gemeinkostenpauschale, die beide nicht (berschritten werden dirfen.

Der vorherigen schriftichen Zustimmung (Anderungsbescheid) der Bewilligungsstelle
bediirfen beispielsweise folgende Anderungen:

e zwischen den verschiedenen Finanzplanpositionen, die tber 20% hinausgehen,
e der Laufzeit des Forderprojektes sowie
o der wesentlichen Projektinhalte (Ziele, Zeitplan, Umfang, MalRnahmen).

Bei Publikationen und 6ffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des geférderten Projekts ist
Uber die (Mit)-Finanzierung durch SASJI entsprechend zu informieren.

Die Zuwendungsempfangenden sind im Rahmen des Controllings dazu verpflichtet, aktuelle
Daten aus dem Beratungsgeschehen zu erheben und SASJI als Jahresbericht (Sachbericht
und statistischer Bericht) nach den Vorlagen SASJIs vorzulegen.

7. Verfahren

7.1. Antragsverfahren
Die Veroffentlichung der Forderrichtlinie erfolgt auf der Website:

Integration - Die Senatorin fur Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

Antrége sind postalisch einzureichen bei:
Die Senatorin fir Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

Stabsreferat Integrationspolitik, Migrations- und Integrationsbeauftragte
Bahnhofsplatz 29, 28195 Bremen

Sobald eine elektronische Beantragung mdglich ist, wird hierauf auf der Website Integration -
Die Senatorin fir Arbeit, Soziales, Jugend und Integration hingewiesen.

Die Antragsfrist endet jeweils am 15.11. fir das darauffolgende Kalenderjahr. Es gilt das
Datum der Zustellung. Die maximale Projektlaufzeit betragt ein Jahr.

Fur die Beantragung sind die vom Referat fir Integrationspolitik zur Verfliigung gestellten
Antragsformulare verpflichtend zu verwenden.

7.2. Bewilligungsverfahren

Die Bewilligung erfolgt fir ein Haushaltsjahr nach Verfugbarkeit der Haushaltsmittel. Eine
Erfolgskontrolle findet insbesondere mittels Indikatoren statt, die im Antragsformular und im
Formular des Verwendungsnachweises festgehalten sind.

7.3. Anforderungs- und Auszahlungsverfahren


https://www.soziales.bremen.de/integration-51290
https://www.soziales.bremen.de/integration-51290
https://www.soziales.bremen.de/integration-51290
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Die Zuwendung darf nur zur Erfullung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks
verwendet werden (Nr. 1.1 ANBest-P). Die Anforderung und Auszahlung der Mittel ist nur
innerhalb des Bewilligungszeitraumes (Haushaltsjahr) mdglich. Die Zuwendung darf nur
insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei
Monaten nach Auszahlung fur fallige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszweckes
bendtigt wird.

7.4. Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis zum Projekt soll drei Monate nach dem Ende des
Projektzeitraums, spatestens bis zum 31. Marz, beim Stabsreferat Integrationspolitik
eingereicht werden.

7.5. Zu beachtende Vorschriften

Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie flr den Nachweis
und die Prufung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rickforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV zu
§ 23 und § 44 LHO, soweit nicht in den Foérderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden
sind.

Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden (§ 7 LHO, Nr. 1.1 AnBest-P).

8. Geltungsdauer

Diese Forderrichtlinie tritt am Tag ihrer Verkindung in Kraft. Sie ist befristet bis zum
31.12.2029.



